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Botschaft zur neuen Schulordnung der Regionalen Schule 
äusseres Wasseramt (rsaw) 
 
 
Mit dem neuen Vertrag zur gemeinsamen Führung der Regionalen Schule äusseres Wasseramt (rsaw) 
wird auch die Schulordnung an die aktuellen gesetzlichen Grundlagen angepasst. 
 
Die Schulordnung regelt: 
 

- den Geltungsbereich und Zweck der Volksschule, 
- die Organisation der Schule im Leitgemeindemodell mit den Standorten Aeschi, Bolken, Drei 

Höfe und Etziken, 
- die Zuständigkeiten der kommunalen Aufsichtsbehörde (Gemeinderat der Leitgemeinde), 
- die Aufgaben des Schulausschusses als strategisches Organ sowie 
- die Verantwortlichkeiten der Schulleitung gemäss kantonalem Recht. 

 
Sie schafft damit eine klare und rechtskonforme Grundlage für die Führung der Schule und ersetzt die 
Schulordnung von 2009. 
Die Schulordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft, sofern alle Vertragsgemeinden und das Departement 
für Bildung und Kultur zustimmen. Die Vorprüfung der Schulordnung fand durch den Kanton zusammen 
mit dem Vertrag bereits statt. 
 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Der Gemeinderat hat die Schulordnung der Regionalen Schule Äusseres Wasseramt (rsaw) zusammen 
mit dem Vertrag in der vorliegenden Fassung an der Sitzung vom 5. November 2025 besprochen und 
beantragt diese der Gemeindeversammlung zur Annahme. 
Es soll per 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt werden. 
 


